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MANAGEMENT & RECHT 

PRAXISTIPPS AUS RECHT UND VERSICHERUNG

Bei Gerichtspapieren die
Postzustellungsurkunde aufb ewahren

Der Fall: Uns wurde vor den Weihnachts-
tagen eine Klage zugestellt. Aufgrund 
eines Versehens des zuständigen Sach-
bearbeiters wurde diese Klage nicht 
an unseren Anwalt weitergeleitet. Das 
Gericht hat daraufh in ein Versäumnis-
urteil gegen uns erlassen. Da es auch 
bei der Weiterleitung des Versäumnis-
urteils Probleme gegeben hat, geschah 
auch die Einlegung des Einspruchs 
gegen das Versäumnisurteil nach Mit-
teilung des Gerichts angeblich verspä-
tet. Haben wir nun gar keine Chance 
mehr, gegen das Urteil vorzugehen?

Die Antwort: Doch, unter bestimmten 
Voraussetzungen ist eine erfolgreiche 
Verteidigung gegen die Klageforderung 
weiterhin möglich. Zum Beispiel, wenn 
das Gericht sich bei der Fristberechnung 
geirrt hat oder die Zustellung nicht ord-
nungsgemäß erfolgte. Grundsätzlich 
hat in dem obigen Fall das Gericht Recht. 
In der deutschen Zivilprozessordnung 
(ZPO) gibt es strenge und starre Fristen, 

die unbedingt beachtet werden müs-
sen. So hat jeder grundsätzlich nur zwei 
Wochen nach Erhalt der Klage Zeit, dem 
Gericht gegenüber anzuzeigen, dass er 
sich gegen die vorliegende Klage ver-
teidigen will. Wird diese Frist versäumt, 
erlässt das Gericht auf Antrag des Geg-
ners hin ein sogenanntes Versäumnis-
urteil (Paragraf 276, 331 ZPO). Gegen 
dieses Versäumnisurteil ist ebenfalls 
nur binnen einer zweiwöchigen Frist 
ein Einspruch möglich. Wird auch diese 
Frist verpasst, ist das Urteil rechtskräf-
tig. Eine Berufung ist dann nicht mehr 
möglich. Die Besonderheit in diesem 
Verfahren ist, dass das Gericht alle Aus-
führungen des Klägers als wahr unter-
stellt. Allein auf dieser Basis wird dann 
der Beklagte verurteilt. Eine Zwangs-
vollstreckung aus dem Versäumnisur-
teil ist ohne Sicherheitsleistung durch 
den Kläger möglich. In Ausnahmefäl-
len kann es jedoch dazu kommen, dass 
die Fristen aufgrund eines Fehlers des 
Gerichtes oder des Zustellers, der die 

Klage oder das Versäumnisurteil zuge-
stellt hat, gar nicht zu laufen begonnen 
haben. So war es beispielsweise auch in 
dem Fall, den das Landgericht Karlsruhe 
zu beurteilen hatte (Aktenzeichen 15 O 
13/08 KfH IV). Die Frist war vom Gericht 
falsch berechnet worden. Das Verfahren 
wurde dann aufgrund des doch fristge-
rechten Einspruchs wieder eröff net.

Der Praxistipp: Unmittelbar nach Erhalt 
der Klage ist daher der Rechtsanwalt zu 
informieren. Die vom Gericht gesetz-
ten Fristen sind vorsorglich intern zu 
notieren, bevor die Sache unverzüglich 
an den einzuschaltenden Rechtsanwalt 
weitergeleitet wird. Der Rechtsanwalt 
benötigt zur Kontrolle und Berechnung 
der Fristen für Verteidigungsanzeige, 
Klageerwiderung und Ähnlichem ins-
besondere die sogenannte Postzustel-
lungsurkunde (PZU). Dies ist ein gel-
ber Umschlag, auf dem der Zusteller 
die Zustellung vermerkt. Der Zusteller 
ist grundsätzlich dazu verpfl ichtet, die 

Klage in den Geschäftsräumen persön-
lich an den Geschäftsführer auszuhän-
digen. Nur im Ausnahmefall darf er die 
Urkunde an einen anderen Angestellten 
übergeben oder in den Briefk asten ein-
werfen. Deshalb sollte das Unterneh-
men dokumentieren, wer am fraglichen 
Tage im Hause war. Versucht der Zustel-
ler erst gar nicht, die Klage persönlich 
auszuhändigen, sondern wirft sie direkt 
in den Briefk asten, kann dies bereits 
einen Fehler der Zustellung bedeuten 
(DVZ vom 4.3.2010, Seite 9). Vorsorglich 
empfi ehlt es sich überdies, zeitnah bei 
seinem Rechtsanwalt nachzufragen, 
ob dieser auch das Original der Klage 
erhalten hat. Eine fehlgegangene Mail 
oder ein verloren gegangenes Schrei-
ben können sonst zum Verlust des Pro-
zesses führen.  DVZ 15.4.2010  

Carsten Vyvers, Rechtsanwalt und Speditions-
kaufmann, Kanzlei Arnecke Siebold Rechtsan-
wälte Partnerschaftsgesellschaft, Frankfurt am 
Main. Kontakt über hector@dvz.de
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Carsten Vyvers

„Spedition schwächelt im Controlling“ 
Turnaround-Spezialist Dr. Helmut Grasberger zu Herausforderungen bei kriselnden Unternehmen 

Retten, was zu retten ist – das ist das 
Ziel aller Beteiligten, wenn ein Un-
ternehmen in ernste wirtschaftliche 
Schwierigkeiten gerät. Eigentümer, 
Kreditgeber und Arbeitnehmer sind 
am Fortbestand interessiert. Dr. Hel-
mut Grasberger betätigt sich seit 25 
Jahren als Turnaround-Spezialist und 
saniert auch Logistikunternehmen. 

Herr Dr. Grasberger, was macht ein 
 Turnaround-Spezialist?

Ein Turnaround-Spezialist wird in 
der Regel von Banken oder Kreditge-
bern geholt, wenn ein Unternehmen 
in Liquiditäts- und möglicherweise 
auch Überschuldungsprobleme ge-
rät und seine Verbindlichkeiten nicht 
mehr wie vereinbart bedienen kann. 
Wir machen dann meistens nicht nur 
das Sanierungskonzept, sondern ge-
hen direkt in das Management des be-
troff enen Unternehmens hinein. Dort 
setzen wir dieses Konzept – zum Teil 
über Jahre – auch um. Über schnelle 
Kostenanpassungen, neue Vertriebs-
konzepte und interne Strukturverän-
derungen führen wir das Unterneh-
men dann aus der Krise. 

Sind es nur die Banken, die Sie anrufen, 
oder kommen Unternehmer auch von 
sich aus auf Sie zu?

Mittelständische Unternehmer ge-
ben selten zu, dass sie Probleme ha-
ben. Ich kann mich jedenfalls wirklich 
nicht daran erinnern, dass jemals ein 
Unternehmer von sich aus auf uns zu-
gekommen ist. Es sind meistens die 
Kreditgeber, welche uns empfehlen 
und auf unseren Einsatz dringen. Der 
Unternehmer kann zwischen verschie-
denen Beratern wählen.

Sie haben in den vergangenen 25 Jah-
ren etwa 200 Unternehmen saniert. Wie 
viele Speditions- und Verkehrsunterneh-
men waren darunter? 

Es dürften 10 bis 15 Prozent gewe-
sen sein, also etwa 20 bis 30 Betriebe. 
Unser Spektrum reicht allerdings von 
der Werbeagentur mit einem Jahresum-
satz von unter 10 Mio. bis zum Elektro-
nikkonzern mit über 1 Mrd. EUR.

Wenn Sie direkt in das Management des 
Unternehmens einsteigen, liegt die Frage 
nahe, ob Sie sich selbst auch an den je-
weiligen Unternehmen beteiligen.

Das ist nicht unsere Geschäftsidee. 
Wir beteiligen uns nur in Abstim-
mung mit den Kreditgebern eventu-
ell nach der Sanierung – wenn alle ihr 
Geld bekommen haben und ein Käu-
fer nicht zu fi nden ist. Das ist bisher 
vielleicht fünfmal vorgekommen, un-
ter anderem bei der Schwergut- und 

Projektspedition Westfracht in Es-
sen. Mit dieser Vorgehensweise un-
terscheiden wir uns von so manchem 
Private-Equity-Unternehmen, welches 
versucht, billig an Sanierungsfälle zu 
kommen, sich bei der Sanierung noch 
von den Kreditgebern und Inhabern 
unterstützen lässt und den Betrieb 
dann teuer weiterverkauft.

Welche Instrumente wenden Sie bei der 
Übernahme eines Krisenfalls an?

Da wir das Unternehmen nicht ken-
nen, müssen wir zunächst eine Con-
trolling-Datenbasis aufbauen – nicht 
nur über die Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Bilanzanalysen, son-
dern auch bezogen auf den Einkauf, 
die Produktion und den Vertrieb – so-
wie insbesondere die Liquiditätssi-
tuation analysieren. Die sich daraus 
ergebenden Strukturen vergleichen 
wir über Benchmarks mit dem Wett-
bewerb. Dann wissen wir, in welche 
Richtung wir marschieren müssen 
und erarbeiten eine Drei- bis Fünfjah-
resplanung mit entsprechenden Maß-
nahmen. Für diese Analyse- und Stra-
tegiephase haben wir meistens vier bis 
sechs Wochen Zeit. 

Danach setzen wir die Erkennt-
nisse konsequent um. Der Schwer-
punkt liegt dabei längst nicht mehr 
nur auf der Kostenreduzierung, son-
dern ebenfalls in der Organisations-
optimierung und vor allem parallel 
auf der Vertriebsstimulation. Über 
allem steht aber die Sicherung der 
kurz- und mittelfristigen Liquidität. 
Das Maßnahmenpaket umfasst Bei-
träge aller Beteiligten: der Mitarbei-
ter und der Kreditgeber, aber auch die 
Suche nach neuem Kapital, eventuell 
über strategische Beteiligungen.

Und wenn Sie feststellen, dass das Un-
ternehmen gar nicht zu retten ist . . . 

. . . dann gehen wir mit dem Unter-
nehmen durch die Insolvenz. In der In-
solvenz kann man Unternehmen oft 
nachhaltiger sanieren. Zwar ist auch 
das nicht unsere eigentliche Geschäfts-
idee, aber wenn es nicht anders geht, 
dann machen wir diesen Schritt. Oft hat 
man danach ein effi  zienteres Unterneh-
men als bei einer normalen Sanierung, 
und es geht auch noch schneller. Aber 

wie gesagt, das ist 
nicht unser Ziel.

Wie gehen Sie vor, 
wenn das Unterneh-
men, ob durch Sa-
nierung oder Insol-
venz, wieder fi t ist?

Der weit über-
wiegende Teil, min-
destens 90 Prozent, 
wird dann an Inve-
storen verkauft. Wir 
bevorzugen strate-
gische Investoren, 
weil auf diesem Weg 
die Arbeitsplätze 
besser gesichert 
werden können als 
bei einem Verkauf 
an reine Kapitalin-
vestoren. Die ver-
bliebenen Arbeits-
plätze sind sicherer. 

Ich habe selten erlebt, dass nach einem 
Verkauf von Unternehmen noch einmal 
Personal abgebaut werden musste.

Wie lange dauert eine Turnaround-Tä-
tigkeit?

Je nachdem. Bei einer normalen Sa-
nierung zwischen zwei und fünf Jahre, 
im Ausnahmefall auch länger – eben 
so lange, bis wir ein Unternehmen 
wirklich nachhaltig strukturiert über-
geben können. 

Gibt es Besonderheiten in der Verkehrs- 
und Speditionsbranche?

Natürlich muss man auch da nach 
Unternehmensgröße unterscheiden, je 
nachdem, ob es ein Konzernunterneh-
men oder ein mittelständischer Fami-
lienbetrieb ist. Aber wie bei vielen Mit-
telständlern geschieht auch in dieser 
Branche mehr aus dem Bauch heraus 
denn auf Basis fundierter Daten.

Dabei geht es ja oft um immense Inve-
stitionssummen, die bei Spezialfahrzeu-
gen schnell weit im sechsstelligen Be-
reich liegen. 

Genau, das ist es. Dafür ist das Con-
trolling bei Spediteuren und Transpor-
teuren oft zu schwach ausgerichtet. Die 
intensive Investitionsnotwendigkeit, die 

daraus entstehenden hohen Zins-, Til-
gungs- und Abschreibungslasten – und 
damit die hohen Fixkosten – werden oft 
unterschätzt. Zudem erschweren Sai-
songeschäft und scharfer Wettbewerb 
die Arbeit.

Was raten Sie kriselnden Unternehmen?
Es gibt aus meiner Sicht im Trans-

portgeschäft, insbesondere bei der 
Schwergutlogistik, vier Kriterien, die 
das Leben schwer machen: Es ist ein 
Saisongeschäft, es ist extrem investiv, 
es ist teilweise ein regionales Geschäft 
und häufi g auch ein Projektgeschäft. 
Das sind die vier härtesten Kriterien, die 
es für eine Branche gibt. Um damit klar-
zukommen, ist vor allem eine hohe Ko-
stenfl exibilität und ein entsprechendes 
Kooperationsnetzwerk vertrieblich und 
bei der Abwicklung erforderlich.

Kosten ist ein gutes Stichwort. Was ko-
stet Ihre Hilfe, und wer bezahlt Sie?

Wir werden von den betroff enen Un-
ternehmen bezahlt, wobei die Kreditge-
ber unser Honorar garantieren. Unsere 
Preise hängen von den Einsatztagen, 
aber auch von der Größe des Unterneh-
mens ab. Ein Beispiel: Für ein Unter-
nehmen mit einem Jahresumsatz von  
15 bis 30 Mio. EUR kostet ein Sanie-
rungskonzept zwischen 100 000 und 
150 000 EUR. Danach kommen die Ta-
gessätze für die Realisierung hinzu.

Wie viele der 200 Unternehmen, die bis-
her durch Ihre Hände als Turnaround-
Spezialist gegangen sind, gibt es heute 
noch am Markt?

Da muss man sicher unterscheiden 
zwischen Insolvenzen und normalen Sa-
nierungen. Die Unternehmen, welche 
wir saniert haben, die gibt es – soweit wir 
das beobachten können – fast alle noch.

Herr Dr. Grasberger, vielen Dank für das 
Gespräch. DVZ 15.4.2010

Das Gespräch führte Lutz Lauenroth.

Grasberger: „Vieles geschieht mehr aus dem Bauch heraus.“
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ZUR PERSON

Dr. Helmut Grasberger
Der 57-jährige Betriebswirt gründete 
1984 die Beratungsfi rma Dr. Grasber-
ger & Partner in Köln. Seitdem hat er 
über 200 Sanierungskonzepte selbst 
erstellt und war bei etwa 25 Unter-
nehmen als Geschäftsführer einge-
setzt. Grasberger arbeitet mit assozi-
ierten Partnern und einem überregio-
nalen Netz von Fachleuten zusammen. 
Das Unternehmen ist meist an sieben 
bis zehn Sanierungen parallel enga-
giert und erzielt einen Jahresumsatz 
zwischen 7 und 10 Mio. EUR.  
  www.grasberger-partner.com 

BÜCHER & MEDIEN

Bilanzen international
nach IFRS erstellen
Rechnungslegung Durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) hat die deutsche Rech-
nungslegung ihre größte Umgestal-
tung seit 1985 erfahren. Der Ratgeber 
gibt einen Überblick über die wesent-
lichen Unterschiede zwischen der 

Rechnungslegung nach den IFRS und 
deutschem Bilanzrecht nach dem 
BilMoG. DVZ 15.4.2010 (hec) 

„Rechnungslegung nach IFRS “,  Seiten, DIN 
A,  EUR, ISBN: ----, F.A.Z.-
Institut/Deloitte www.branchendienste.de

 DVZ-VERANSTALTUNGEN  

20. April
Berlin ■

Tag der Transportlogistik – 
„Wohin geht die Reise auf dem 
Güterverkehrsmarkt?“, „Synergie-
eff ekte nutzen – Logistikpoten-
ziale stärken durch Kooperation 
und Integration in der Logistik“ 
sind nur einige Themen. Anschlie-
ßend fi ndet die Verleihung des 
Kooperationspreises statt.

4. Mai
Hannover ■

2. DVZ-Stückgutsymposium 
„Stückgutkarten werden neu 
gemischt“. Namhafte Experten 
diskutieren über aktuelle Ent-
wicklungen, wobei die Positio-
nierung der mittelständischen 
Spediteure im Fokus steht.

5. Mai
Berlin ■

DVZ Future Day „Erfolgreich in 
der Logistikwelt im Jahr 2020“. 
Die Veranstaltung bietet einen 
Überblick über gesellschaft-
lichen, politischen und wirt-
schaftlichen Wandel und zeigt 
Auswirkungen auf die Logistik.

26. Mai
Hamburg ■

DVZ-Konferenz „Nationales 
Transport-, Speditions- und 
Logistik recht“ mit Bundesrich-
ter Günter Pokrant und Dr. Beate 
Czerwenka, Justizminis terium. 

8. Juni
Hamburg ■

DVZ-Forum „Green Logistics“

17. Juni
Bremen ■

Off shore Windkraftlogistik

Infos und Anmeldungen über die 
DVZ, Fax: 040/237 14-333.
 www.dvz.de ➔ Veranstaltungen
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Speditions- und 
Transportrecht, 
Verkehrsrecht & 
Versicherungsrecht

Fon:  040. 650 67 946
Fax:  040. 650 67 947
Mail: kontakt@bhj-rechtsanwaelte.de
Web: www.bhj-rechtsanwaelte.de


